
Betriebswirtschaft

Trennung oder Scheidung:
ehegüterrechtliche Gestaltungsmöglichkeiten
H. Zehntner a, J.-P. Cecconb

Einleitung

Es lässt sich statistisch erhärten, dass die Schei-
dungsrate von Ärzten überdurchschnittlich hoch
ist. In den USA liegt diese Rate mittlerweile
zwischen 50 und 60%. Gemäss einer neueren
Studie von Guy Bodenmann, Professor für Klini-
sche Beziehungspsychologie an der Universität
Freiburg i.Ü. und Direktor des dortigen Instituts
für Familienforschung und -beratung, geben
in der Schweiz 47% der befragten Ärzte an,
eine nicht zufriedenstellende Partnerschaft zu
führen.

Ohne an dieser Stelle auf die Gründe für
die anscheinend übermässig problembelasteten
Partnerschaften von Medizinern eingehen zu
können, ist festzuhalten, dass neben den
menschlichen auch die wirtschaftlichen Folgen
dieser Tendenz nicht zu vernachlässigen sind. Es
entspricht einer Binsenweisheit, dass eine Schei-
dung – oder auch eine Ehetrennung – in finan-
zieller Hinsicht grosse Herausforderungen an die
Betroffenen stellt. Nachfolgend soll dargestellt
werden, inwiefern durch vertragliche Regelun-
gen zwischen den Ehegatten mögliche Streit-
punkte vermieden oder mindestens reduziert
werden können.

Scheidung und Ehetrennung

Das Zivilgesetzbuch kennt neben der Eheschei-
dung die Möglichkeit einer gerichtlichen Tren-
nung, wobei die Bestimmungen über das
Scheidungsverfahren auf die Ehetrennung sinn-
gemäss anwendbar sind. Mit der Trennung tritt
von Gesetzes wegen Gütertrennung ein, womit
der bisherige Güterstand in aller Regel auseinan-
dergesetzt werden muss (vorbehalten bleiben die
Fälle, in welchen bereits Gütertrennung be-
steht). Da die hier interessierenden Fragen für
beide Fälle der Beendigung der Ehe gleich zu
beantworten sind, wird im folgenden nur auf
den weitaus häufigeren Fall der Ehescheidung
eingegangen.

Wirtschaftliche Folgen

Nacheheliche Unterhaltsbeiträge
Im Rahmen des Scheidungsurteils werden allfäl-
lige nacheheliche Unterhaltsbeiträge an den an-
deren Ehegatten und die Kinder festgelegt. Mass-
gebend für die Zusprechung solcher Beiträge ist
in erster Linie, ob es dem anspruchsberechtigten
Ehegatten zuzumuten ist, für den gebührenden
Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen
Altersvorsorge selber aufzukommen. Der Rich-
ter, welcher über Höhe und Dauer von Unter-
haltsleistungen befinden muss, wird hierbei zum
Beispiel berücksichtigen, welche Aufgabenver-
teilung während der Ehe gelebt wurde, wie lange
die Ehe gedauert hat, an welchen Lebensstan-
dard sich die Ehegatten gewöhnt haben, welches
Einkommen und Vermögen vorhanden ist usw.

Festzuhalten ist, dass der Richter die Beiträge,
welche in aller Regel in Form einer Rente zu
erbringen sind, gestützt auf objektive Kriterien
festsetzt. Das unsägliche Verschuldensprinzip,
welches eine «strafende Note» in die Bemessung
der Beiträge einbrachte und regelrecht als «Brand-
beschleuniger» nicht weniger Scheidungsverfah-
ren diente, wurde mit den revidierten Bestim-
mungen, welche seit dem Jahr 2000 in Kraft sind,
eliminiert.

Die Parteien können im Rahmen einer soge-
nannten Nebenfolgenkonvention die Unter-
haltsbeiträge regeln. Diese muss jedoch dem
Gericht eingereicht und im Rahmen des Schei-
dungsurteils bewilligt werden. Die Festsetzung
ist demnach der Disposition der Parteien ent-
zogen, sie können nur dem Gericht einen Vor-
schlag unterbreiten. Es wäre demnach verfehlt,
in diesem Kontext von vertraglichen Gestal-
tungsmöglichkeiten zu sprechen.

Ehegüterrecht
Mit der Scheidung findet zwingend eine güter-
rechtliche Auseinandersetzung statt. Der beste-
hende Güterstand wird damit aufgelöst, und die
Vermögenswerte werden nach gesetzlicher Vor-
schrift oder aber gestützt auf die Abmachungen
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in einem allfälligen Ehevertrag verteilt. Das
schweizerische Recht kennt drei mögliche Güter-
stände: Neben dem ordentlichen Güterstand der
Errungenschaftsbeteiligung können die Ehe-
gatten ehevertraglich den Güterstand der Güter-
gemeinschaft oder der Gütertrennung wählen.
Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass die
Gütertrennung auch kraft Gesetzes eintreten
oder aber per Urteil herbeigeführt werden kann.

Im folgenden soll auf den ordentlichen
Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung, wel-
cher einerseits naturgemäss der am weitesten
verbreitete ist und anderseits die interessante-
sten Gestaltungsmöglichkeiten bietet, näher
eingegangen werden.

In diesem Güterstand haben beide Ehegatten
je ihr Eigengut und ihre Errungenschaft (es gibt
also vier Gütermassen). Dem Eigengut gehören
vereinfacht die Vermögenswerte an, welche in
die Ehe eingebracht werden und welche wäh-
rend der Dauer der Ehe unentgeltlich erworben
werden (insbesondere Schenkungen und Erb-
schaften). Der Errungenschaft gehören dem-
gegenüber die Vermögenswerte an, welche wäh-
rend der Dauer der Ehe entgeltlich erworben
werden (insbesondere Arbeitserwerb). Ohne ab-
weichende ehevertragliche Regelung erhält jeder
Ehegatte bei der Auflösung des Güterstandes die
Hälfte der Errungenschaft des Ehepartners und
behält sein Eigengut.

Der gesetzlich gewährte Gestaltungsspiel-
raum muss regelmässig in ehevertraglicher Form
wahrgenommen werden, was eine öffentliche
Beurkundung bedingt. Um den Rahmen dieses
Beitrags nicht unnötig zu strapazieren, sei an die-
ser Stelle nur auf die folgenden Möglichkeiten
hingewiesen:
– Erträge des Eigenguts können dem Eigengut

gewidmet werden (ohne Regelung fallen sie
in die Errungenschaft).

– Die hälftige Teilung der Errungenschaft kann
geändert werden. Es kann also einem Ehe-
gatten die ganze Errungenschaft zugewiesen
werden. In aller Regel gilt dies nur für den Fall
der Auflösung des Güterstandes infolge Todes.

Soll es auch für die Scheidung gelten, muss
dies explizit im Ehevertrag vorgesehen sein.

– Es kann ehevertraglich vereinbart werden,
dass Vermögenswerte der Errungenschaft,
welche für die Ausübung eines Berufs be-
stimmt sind, dem Eigengut eines Ehepartners
angehören. 

Insbesondere der letzte Punkt mag erhellen, dass
mittels vertraglicher Regelung zum Beispiel eine
Arztpraxis aus der güterrechtlichen Auseinan-
dersetzung «ausgeklammert» werden kann. Dies
setzt jedoch voraus, dass sich die Ehegatten
rechtzeitig mit diesen doch eher unangenehmen
Fragen auseinandersetzen und zu einer vertrag-
lichen Regelung finden.

Die Zuweisung der ganzen Errungenschaft an
den anderen Ehegatten ist eine häufig verwen-
dete Möglichkeit, den überlebenden Ehegatten
gegenüber den Nachkommen zu begünstigen.
Dies kann zum Beispiel sicherstellen, dass die
eheliche Liegenschaft nicht veräussert werden
muss, um die Ansprüche der Kinder befriedigen
zu können. Solche Begünstigungen werden in
aller Regel in der Form eines kombinierten Ehe-
und Erbvertrages realisiert, was weitere Gestal-
tungsmöglichkeiten eröffnet. Zu nennen sind
etwa eine zusätzliche erbrechtliche Begünsti-
gung des überlebenden Ehegatten unter Wah-
rung der Pflichtteilsrechte der Nachkommen
oder aber eine lebenslängliche Nutzniessung des
überlebenden Ehegatten am gesamten den
Nachkommen zufallenden Nachlass. Vor der
Realisierung allfälliger Gestaltungsmöglichkei-
ten ist eine eingehende Analyse der angestrebten
Lösung zu empfehlen; von Standardlösungen ist
gerade in anspruchsvolleren Kontexten abzu-
raten.

Im Sinne eines Fazits lässt sich festhalten,
dass eine Überprüfung der möglicherweise be-
reits getroffenen Dispositionen im Bereich Ehe-
und Erbrecht und allenfalls die Ausarbeitung
einer optimierten Regelung in vielen Fällen Sinn
macht.
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